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mit den Stadtteilen Brackenlohr, Custenlohr, Langensteinach, 
Rudolzhofen, Uttenhofen, Wallmersbach und Welbhausen. 

Postaktuell: „An sämtliche Haushalte“.

 Foto: Gerhard Krämer

Hoffen auf ein 
richtiges Walpurgi

Erneut fand wegen der Corona-Pan-
demie nur ein kleines Walpurgi-Fest in 
Uffenheim statt. Festplatzbetreiber Wer-
ner Baumeister (links) und Bürgermeis-
ter Wolfgang Lampe hoffen auf 2022.
Bis dahin will auch die amtierende Mai-
enkönigin Janine Horn, deren Festzug 
nun schon zum zweiten Mal ausgefal-
len ist, im Amt bleiben.

(Bericht im Innenteil)
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NOTRUFÜBERSICHT

Notrufzentrale (Feuerwehr/Rettungsdienst)  ����������������  112

Polizei  ������������������������������������������������������������������������������  110

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  ���������������������������������  116117

Polizeiinspektion Bad Windsheim  .................  09841 66160

Polizeiwache Uffenheim  ..................................  09841 66160

(Mo.-Fr. 08:00 Uhr – 12:00 Uhr und 12:30 Uhr – 16:30 Uhr)
Wasser (Wasserwerk)  .................................... 09842 9858-0

Bereitschaft  .....................................................  0171 6948999
Strom (E – Werk)  ............................................. 09842 9858-0

Bereitschaft  .....................................................  0171 5308024
N-ERGIE-Störungsrufnummer Strom ...........  0800 2342500

Erdgas (Bereitschaftsdienst der Erdgas Uffenheim  ��������  
GmbH Co� KG)

Störungsdienst Erdgas  ���������������������������������  0800 2343600

Notruftelefon für Frauen .....................................09161 1213

Sozialpsychiatrischer Dienst der Diakonie

Beratung bei psychischer Erkrankung und in seelischen Kri-
sensituationen
(Montag – Freitag von 08:00 Uhr – 17:00 Uhr)   09161 873571

Fundtiere, Tierheim Würzburg

Öffnungszeiten:

täglich, außer Montag und Donnerstag, 
von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Telefonzeiten:

täglich  ...................................................11:00 Uhr – 12:00 Uhr
täglich  .................................................................ab 13:00 Uhr
..............................................................................  0931 84324

Notfälle:

täglich  ...................................................08:00 Uhr – 11:00 Uhr
täglich  ...................................................12:00 Uhr – 13:00 Uhr
........................................................................ 0176 97553746

WIR HABEN FÜR SIE GEÖFFNET
Wertstoffhof Uffenheim
Buchenweg 3 (im Kreisbauhof)
Telefon: 09161 92 3475
Telefon Verwaltung (Landkreis, Hr. Schmidt): 09161 92 3435
Öffnungszeiten Wertstoffhof Uffenheim:
Montag  .......................................................08:30 - 12:00 Uhr
Mittwoch ..................................................... 12:00 - 17:00 Uhr
Freitag ........................................................ 09:00 - 15:00 Uhr
Samstag  .....................................................08:30 - 12:30 Uhr
Bauschuttplatz und Kompostplatz Uffenheim
Richtung Custenlohr („Bei den Drei Kreuzen“)
März bis Oktober
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag
..............................................................07:30 Uhr - 12:00 Uhr
und  ......................................................13:00 Uhr - 17:00 Uhr
Donnerstag ..........................................  13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Samstag  ..............................................09:00 Uhr - 14:00 Uhr
November bis Februar
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag
..............................................................08:00 Uhr - 12:00 Uhr
und  ......................................................13:00 Uhr - 16:00 Uhr
Donnerstag ....................................... 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Samstag  .......................................... 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Donnerstag Vormittag ist geschlossen!
Die Öffnung der Deponie (wie auch des Kompostplatzes) ist 
auf die veröffentlichten Zeiten beschränkt. Zusätzliche Öff-
nungszeiten auf Abruf sind im Hinblick auf die Besetzung 
der Anlage und die Betriebsabläufe nicht möglich.
Bauschuttplatz: Abgegeben werden können Bauschutt und 
Erdaushub.
Kompostplatz: Abgegeben werden können Gartenabfälle, 
Reisig, Baumschnitt usw.

Altglas - Containerstandorte in Uffenheim
- Alte Bahnhofstraße
- Krankenhausstraße
- Kläranlage
- Schillerstraße
- Wertstoffhof

Gartenabfälle (nur in kleinen Mengen!)
- Geckenheimer Steig, gegenüber der Kläranlage
Größere Mengen Gartenabfälle, Reisig, Baumschnitt usw. 
geben Sie bitte am Kompostplatz ab.
Bitte um Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln 
sowie der Pflicht zum Tragen einer geeigneten Mund-
Nasen-Bedeckung (Maske)!
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Amtliche Bekanntmachungen

Nachruf

Die Stadt Uffenheim 
und die Stadtwerke trauern um

Herrn Franz Lorenz

Herr Lorenz war vom 01.10.1966 bis 30.06.2008 als 
Elektriker bei den Stadtwerken beschäftigt. Von 1991 

bis 2005 war Herr Lorenz Erster Kommandant der 
Freiwilligen Feuerwehr Uffenheim. Nach dem aktiven 
Dienst wurde ihm von der Feuerwehr der Titel Ehren-

kommandant verliehen.

Die Stadt Uffenheim und die Stadtwerke danken Herrn 
Lorenz für die gewissenhaft geleistete Arbeit und die 
Ausübung des Ehrenamtes bei der Feuerwehr und 

werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Uffenheim im April 2021

Wolfgang Lampe   Martin Stellwag
1� Bürgermeister   Leiter Stadtwerke

Amtliche Bekanntmachung der 
Haushaltssatzungen
der Stadt Uffenheim, der Hospitalstiftung Uffenheim, der 
J. A. Roth‘schen Stiftung, der Hartungshof - Dr. Karl und 
Ilse Reinhard Stiftung und der Krauß’schen Stiftung
I�
Der Stadtrat Uffenheim hat am 25.03.2021 die Haushaltssat-
zungen der Stadt Uffenheim, der Hospitalstiftung Uffenheim, 
der J. A. Roth‘schen Stiftung, der Hartungshof - Dr. Karl und 
Ilse Reinhard Stiftung und der Krauß’schen Stiftung für das 
Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Die Haushaltssatzungen tre-
ten mit dem 01. Januar 2021 in Kraft und werden hiermit amt-
lich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzungen samt ihren Anlagen werden bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung 
in der Stadtverwaltung und in der Geschäftsstelle der Verwal-
tungsgemeinschaft Uffenheim in Uffenheim, Marktplatz 16 (Rat-
haus Zi.Nr. 202) öffentlich zugänglich gemacht.
II�
Mit Schreiben des Landratsamtes Neustadt a.d. Aisch-Bad 
Windsheim vom 14.04.2021, Az. 21-9410-Di, wird der in § 2 
Abs. 1 der Haushaltssatzung der Stadt Uffenheim festgesetzte 
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2�295�000 € 
gemäß Art. 71 Abs. 2 GO rechtsaufsichtlich genehmigt.
III�
Mit Schreiben des Landratsamtes Neustadt a.d. Aisch-Bad 
Windsheim vom 14.04.2021, Az. 21-9410-Di, wird festgestellt, 
dass die Haushaltssatzungen der Hospitalstiftung, der J. A. 
Roth‘schen Stiftung, der Hartungshof - Dr. Karl und Ilse Rein-
hard Stiftung und der Krauß’schen Stiftung keine nach Art. 
67 Abs. 4 und Art. 71 Abs. 2 GO genehmigungspflichtigen 
Bestandteile enthalten.
Uffenheim, 04�05�2021
STADT UFFENHEIM
W� Lampe, 1� Bürgermeister

Haushaltssatzung der STADT UFFENHEIM
(Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) 
für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund der Artikel 63 ff. der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern erlässt die Stadt Uffenheim folgende Haushalts-
satzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

BEREITSCHAFTSDIENSTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Wer nachts, am Wochenende oder am Feiertag dringend 
einen Arzt braucht, aber nicht lebensbedrohlich krank ist, 
erreicht den nächstgelegenen Bereitschaftsdienst unter der 
bundesweit gültigen kostenlosen Notdienstnummer: 116 117�

Apothekennotdienst uneingeschränkt

15�05�2021 Stadt-Apotheke, Ochsenfurt
16�05�2021 Stadtapotheke im Edeka-Markt, Uffenheim
17�05�2021 Klingentor-Apotheke, Ochsenfurt
18�05�2021 Schwanen-Apotheke, Aub
19�05�2021 Engel-Apotheke, Ochsenfurt
20�05�2021 Stadtapotheke am Marktplatz, Uffenheim
21�05�2021 Stern-Apotheke, Uffenheim
22�05�2021 Engel Apotheke im Mainärztehaus, Ochsenfurt
23�05�2021 Franken-Apotheke, Uffenheim
24�05�2021 Schwalben Apotheke im Knaus-Center, 

Ochsenfurt
25�05�2021 Rats-Apotheke, Ochsenfurt

26�05�2021 Stadt-Apotheke, Ochsenfurt
27�05�2021 Stadt-Apotheke im Edeka-Markt, Uffenheim
28�05�2021 Klingentor-Apotheke, Ochsenfurt
Den aktuellen Apothekennotdienst können Sie auch online 
unter folgender Internetadresse abrufen: http://lak-bayern.
notdienst-portal.de/blakportal/.

Zahnärzte
15�/16�05�2021
Dr. Henrike Wolf, Neumühlenweg 9,
91438 Bad Windsheim, Tel. 09841 3467
22�/23�05�2021
Dr. Semira Irmgard Zeni, Ludwigstraße 4,
91413 Neustadt/Aisch, Tel. 09161 8726362
24�05�2021
Michael Leonhard Wittmann, Willenbachstraße 20,
91456 Diespeck, Tel. 09161 9724
Den aktuellen Zahnnotdienst können Sie auch online unter 
folgender Internetadresse abrufen: www.notdienst-zahn.de.

Information zur nächsten Ausgabe
Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes 
im Jahr 2021 erscheint in der 21. Kalender-
woche. Annahmeschluss für Textbeiträge ist 

Dienstag, 18.05.2021, 10:00 Uhr. 
Später eingehende Texte können nicht mehr berücksichtigt 
werden. Bitte senden Sie Ihre Textbeiträge und Anregun-
gen an: sandra.uhl@uffenheim.de.
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§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000,00 
Euro festgesetzt.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Uffenheim, den 15�04�2021
STADT UFFENHEIM

W� Lampe
Erster Bürgermeister

Haushaltssatzung der J. A. ROTH‘SCHEN STIFTUNG

für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund des Art. 20 des Bayer. Stiftungsgesetzes und der 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
erlässt die Stadt Uffenheim für die J. A. Roth‘sche Stiftung 
Uffenheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   2.800,00 Euro und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   0,00 Euro ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.
Uffenheim, den 15�04�2021
STADT UFFENHEIM

W� Lampe
Erster Bürgermeister

Haushaltssatzung der HARTUNGSHOF - 
Dr. KARL UND ILSE REINHARD STIFTUNG Uffenheim

für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund des Art. 20 des Bayer. Stiftungsgesetzes und der 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
erlässt die Stadt Uffenheim für die Hartungshof - Dr. Karl und 
Ilse Reinhard Stiftung folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   60.000,00 Euro und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   111.000,00 Euro ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   14.102.300,00 Euro und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   13.445.000,00 Euro ab.
Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Uffenheim für das Haus-
haltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt
nach dem Erfolgsplan
mit Erträgen von   8.511.500,00 Euro
mit Aufwendungen von   8.211.590,00 Euro
und dem Saldo von   + 299.910,00 Euro und
nach dem Vermögensplan
mit Einnahmen und Ausgaben von   1.992.000,00 Euro ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt wird auf 2.295.000 
Euro festgesetzt.
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen der Stadtwerke sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt der 
Stadt werden nicht festgesetzt.
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Stadt-
werke werden nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:
Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (A)   410 v.H.
Grundsteuer für die Grundstücke (B)   370 v.H.
Gewerbesteuer   340 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt wird auf 
2.000.000,00 Euro festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird 
auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Uffenheim, den 15�04�2021
STADT UFFENHEIM

W� Lampe
Erster Bürgermeister

Haushaltssatzung der  
HOSPITALSTIFTUNG UFFENHEIM

für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund des Art. 20 des Bayer. Stiftungsgesetzes und der 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
erlässt die Stadt Uffenheim für die Hospitalstiftung Uffenheim 
folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   149.600,00 Euro und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   940.000,00 Euro ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.
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Auf die Veröffentlichung durch Abdruck der o.g. Satzung im 
Mitteilungsblatt der Stadt Uffenheim am 14.05.2021 wird hinge-
wiesen.

W� Lampe
1� Bürgermeister

Stadt Uffenheim

Satzung der Stadt Uffenheim für den 
Stadtjugendrat (SJR-Uffenheim) vom 02. Juli 2015

geändert mit Beschluss des Stadtrates vom 22.04.2021
Die Stadt Uffenheim erlässt aufgrund des Art. 23 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern folgende Satzung:

Präambel
Ziel des SJR-Uffenheim ist es, eine Beteiligung an politischen 
Entscheidungsprozessen in der Stadt Uffenheim für Kinder und 
Jugendliche zu ermöglichen. Der SJR-Uffenheim vertritt die 
Interessen und Belange von Kindern und Jugendlichen in der 
Stadt Uffenheim. Er berät und unterstützt den Stadtrat und die 
Stadtverwaltung bei jugendspezifischen Themen. Er fungiert 
als Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche sowie als Bin-
deglied zum Stadtrat. Der SJR-Uffenheim ist überparteilich.

§ 1
SJR-Uffenheim

(1) In der Stadt Uffenheim besteht ein von Kindern und 
Jugendlichen direkt gewählter SJR-Uffenheim.

(2) Der SJR-Uffenheim besteht aus mindestens 7 gewählten 
Mitgliedern, die am ersten Tag ihrer Amtsperiode mindes-
tens das 12. Lebensjahr und noch nicht das 21. Lebens-
jahr vollendet haben. Wiederwahl ist bei Vorliegen der 
Wählbarkeitsvoraussetzungen gem. § 5 Abs. 2 möglich. 
Erreicht ein Mitglied während der Amtsperiode das 21. 
Lebensjahr, bleibt es bis zum Ende der Amtsperiode Mit-
glied des SJR-Uffenheim. Wird ein Mitglied in den Stadt-
rat gewählt, scheidet es aus dem SJR-Uffenheim aus.

(3) Die Amtsperiode des SJR-Uffenheim beträgt drei Jahre. 
Die Amtsperiode beginnt mit der konstituierenden Sit-
zung nach der Wahl, die jeweilige Amtszeit der gewähl-
ten Mitglieder endet 6 Monate nach der konstituieren-
den Sitzung des neuen SJR-Uffenheim. Die Amtszeit 
von kooptierten Mitgliedern endet mit der konstituie-
renden Sitzung. In dieser 6-monatigen Übergangsfrist 
erfolgt eine Übergabe der Amtsgeschäfte an den neuen 
gewählten SJR-Uffenheim. In dieser Zeit besteht der 
SJR-Uffenheim, abweichend von § 1 Abs. 2, aus mehr 
stimmberechtigten Mitgliedern.

(4) Die Adresse des SJR-Uffenheim ist die der Stadt Uffen-
heim.

(5) Der SJR-Uffenheim kann sich eine Geschäftsordnung 
geben und Arbeitsgruppen bilden.

§ 2
Aufgaben und Rechte

(1) Der SJR-Uffenheim hat die Aufgabe, die Interessen und 
Belange von Kindern und Jugendlichen in der Stadt 
Uffenheim zu vertreten. Die Meinungsbildung und der 
Geschäftsgang folgen den demokratischen Grundsätzen.

(2) Der SJR-Uffenheim berät und unterstützt den Stadtrat 
und die Stadtverwaltung bei jugendspezifischen Themen.

(3) Der/die Erste Bürgermeister/in, der Stadtrat oder ein 
zuständiger Ausschuss haben die Empfehlungen und 
Anträge des SJR-Uffenheim innerhalb einer Frist von 6 
Monaten zu behandeln.

(4) Der SJR-Uffenheim kann bei der Stadtverwaltung die 
für seine Arbeit erforderlichen Informationen einholen, 
soweit keine Geheimhaltungs- oder Verschwiegenheits-
pflichten bestehen.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 8.000,00 Euro 
festgesetzt.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.
Uffenheim, den 15�04�2021
STADT UFFENHEIM

W� Lampe
Erster Bürgermeister

Haushaltssatzung der KRAUß´SCHEN STIFTUNG

für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund des Art. 20 des Bayer. Stiftungsgesetzes und der 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
erlässt die Stadt Uffenheim für die Krauß‘sche Stiftung Uffen-
heim folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   16.000,00 Euro und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   900.000,00 Euro ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.000 Euro 
festgesetzt.

§ 5
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Uffenheim, den 15�04�2021
STADT UFFENHEIM

W� Lampe
Erster Bürgermeister

Stadt Uffenheim   Uffenheim, den 04�05�2021
I/11-ge/be-028�01

Amtliche Bekanntmachung

Vollzug der Gemeindeordnung (GO)
- Erlass der Satzung der Stadt Uffenheim für den Stadtju-
gendrat (SJR-Uffenheim)
Der Stadtrat der Stadt Uffenheim hat in der Sitzung am 
22.04.2021 den Erlass der Satzung der Stadt Uffenheim für den 
Stadtjugendrat beschlossen.
Diese Satzung regelt insbesondere die Wahl, die Zusammen-
setzung und die Tätigkeit des Stadtjugendrates. Des Weiteren 
wird die Entschädigung der ehrenamtlichen Stadtjugendrats-
mitglieder geregelt.
Die Satzung tritt am Tag nach Ihrer Bekanntmachung in 
Kraft�
Die o.g. Satzung kann während der allgemeinen Dienststun-
den bei der Stadt Uffenheim, Marktplatz 16 (Rathaus Zi.-Nr. 
205/206) eingesehen werden.
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§ 5
Wahlrecht und Wahl

(1) Wahlberechtigt sind Kinder und Jugendliche aller Nati-
onen, die am letzten Tag des Wahl-zeitraums seit min-
destens zwei Monaten mit Hauptwohnsitz in Uffenheim 
gemeldet sind, mindestens das 12. Lebensjahr vollen-
det haben und noch nicht das 21. Lebensjahr.

(2) Wählbar sind Kinder und Jugendliche aller Nationen, die 
am letzten Tag des Wahlzeit-raums seit mindestens drei 
Monaten mit Hauptwohnsitz in Uffenheim gemeldet sind, 
am ersten Tag der Amtsperiode, für die sie kandidieren, 
mindestens das 12. Lebensjahr vollendet haben, jedoch 
noch nicht das 21. Lebensjahr.

(3) Die Wahl sollte 6 Monate vor Ablauf der jeweiligen Amts-
periode stattfinden. Ausnahmen sind möglich.

(4) Wahlleiter/in ist der/die Erste Bürgermeister/in der Stadt 
Uffenheim.

(5) Es wird ein Wahlvorstand gebildet. Mitglied des Wahlvor-
standes sind der/die Wahlleiter/in als vorsitzendes Mit-
glied, ein/e Vertreter/in der Jugendbeauftragten der Stadt 
Uffenheim und zwei Vertreter/innen der Verwaltung.

(6) Die Frist zur Rückgabe der Wahlunterlagen wird durch 
den/die Wahlleiter/in bestimmt.

(7) Die Wahl wird von der Stadt Uffenheim vorbereitet und 
durchgeführt. Entscheidungen, die der Stadt Uffenheim 
obliegen, trifft der/die Erste Bürgermeister/in als Wahl-
leiter/in oder seine/ihre von ihm/ihr benannte Stellvertre-
tung. Er/sie kann diese Aufgabe gemäß Art. 39 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern übertragen.

(8) Das Wahlrecht kann nur ausüben, wer in der Wählerliste 
eingetragen ist. Die Wählerliste wird von der Verwal-
tung erstellt. Die Einladung zur Wahl erfolgt schriftlich 
mit Anschreiben durch den/die Erste/n Bürgermeister/in 
unter Beifügung der Kandidatenliste/Kandidatinnenliste.

(9) Das Wahlverfahren, insbesondere die Möglichkeit zur 
Einbringung von Wahlvorschlägen, ist möglichst einfach 
auszugestalten.

(10) Die Wahl und das Wahlergebnis sind zu protokollieren.
(11) Das festgestellte Wahlergebnis wird von dem/der Ers-

ten Bürgermeister/in in seiner/ihrer Funktion als Wahllei-
ter/in oder der von ihm/ihr benannten Person öffentlich 
bekannt gemacht.

(12) Die konstituierende Sitzung des SJR-Uffenheim soll 
innerhalb von acht Wochen nach Ablauf der Wahlfrist 
stattfinden.

§ 6
Wahlvorgang

(1) Die Wahl soll grundsätzlich als allgemeine Briefwahl 
durchgeführt werden. Die geltenden Bestimmungen für 
Kommunalwahlen sind im Bedarfsfall sinngemäß anzu-
wenden. In Zweifelsfällen entscheidet der/die Erste Bür-
germeister/in oder die von ihm benannte Person.

(2) Jede wahlberechtigte Person verfügt über 7 Stimmen.
(3) Es besteht die Möglichkeit, innerhalb der Gesamtstim-

menzahl einer sich bewerbenden Person bis zu drei 
Stimmen zu geben.

§ 7
Geschäftsgang

(1) Eingaben und Beschwerden an den SJR-Uffenheim sind 
dem/der Vorsitzende/n des SJR-Uffenheim zu übermit-
teln. Es wird ein Postfach im Rathaus bzw. eine Mittei-
lungsmöglichkeit auf der Homepage der Stadt einge-
richtet, soweit dies vom SJR-Uffenheim gewünscht wird.

(2) Die Sitzungen des SJR-Uffenheim sind öffentlich, soweit 
nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder 
auf berechtigte Ansprüche einzelner entgegenstehen.
Es sollen regelmäßig Sitzungen, ggf. unter Beteiligung des/
der Ersten Bürgermeisters/in, des/der Jugendbeauftragten 
der Stadt Uffenheim oder der Verwaltung stattfinden. Dar-
über hinaus können Arbeitstreffen ohne Beteiligung des/
der Ersten Bürgermeisters/in, des/der Jugendbeauftrag-
ten und der Verwaltung einberufen werden. Zuständig ist 
der/die Vorsitzende des SJR-Uffenheim oder ein von ihm 
beauftragtes Mitglied des SJR-Uffenheim.

(5) In Fragen der Geschäftsordnung und der Organisation 
stehen dem SJR-Uffenheim der/die Erste Bürgermeister/
in, die Jugendbeauftragten der Stadt Uffenheim und die 
Stadtverwaltung beratend zur Seite.

(6) Dem SJR-Uffenheim wird im Rahmen des städtischen 
Haushalts ein jährliches Budget in Höhe von 2.000 € 
zugewiesen (z.B. für Fahrtkosten, Veranstaltungen Flyer 
etc.), über das er in eigener Verantwortung verfügen 
kann.

(7) Die Stadt Uffenheim stellt dem SJR-Uffenheim für seine 
Sitzungen das „Zollhäuschen“ in der Ansbacher Straße 
zur Verfügung.

§ 3
Pflichten

(1) Die Jugendlichen, die die Wahl in den SJR-Uffenheim 
angenommen haben, verpflichten sich, das Ehrenamt 
während der Amtszeit aktiv und zuverlässig auszuüben.

(2) Der SJR-Uffenheim gibt jährlich einen Tätigkeitsbericht 
gegenüber dem Stadtrat ab.

§ 4
Zusammensetzung

(1a) Je ein Sitz wird vergeben an den/die sich bewerbende 
Schüler/in jeder in Uffenheim ansässigen und die Alters-
spanne betreffenden Schule (Mittelschule, Realschule, 
Gymnasium/FOS) mit der höchsten Stimmenzahl. Zwei 
Sitze werden, an die sich bewerbende Person ohne 
Zugehörigkeit zu einer allgemeinbildenden Schule (Aus-
zubildende, Studierende) mit der höchsten Stimmenzahl 
vergeben. Die übrigen Sitze werden in der Reihenfolge 
der Stimmenzahl der weiteren Bewerber/innen verge-
ben. Sollte aus einem Schultyp keine Person kandidie-
ren oder sich keine Person ohne Zugehörigkeit zu einer 
allgemeinbildenden Schule bewerben, wird der Sitz 
ebenfalls in der Reihenfolge der Stimmenzahl der weite-
ren Bewerber/innen vergeben. Bei Stimmengleichheit für 
den 7. Sitz wird das Jugendparlament vorübergehend 
um einen Sitz erweitert.

(1b) Der SJR-Uffenheim kann mit einer 2/3 Mehrheit bis zu 2 
Personen in das Gremium ohne Stimmrecht kooptieren, 
soweit diese die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 1 und 
Abs. 2 erfüllen.

(2) Der SJR-Uffenheim wählt in der konstituierenden Sit-
zung aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n, eine/n 
stellvertretende/n Vorsitzende/n, sowie eine/n Schriftfüh-
rer/in.

(3) Die vorsitzende Person oder im Verhinderungsfall die 
stellvertretende vorsitzende Person leitet die Sitzungen 
und vertritt den SJR-Uffenheim nach außen.

(4) Aus wichtigem Grund, z.B. bei grober Pflichtverletzung, 
kann eine Abberufung der vorsitzenden oder schrift-
führenden Personen aus dieser Funktion durch den 
SJR-Uffenheim mit der Mehrheit der Mitglieder des SJR-
Uffenheim erfolgen.

(5) Bei dreimaligem aufeinander folgendem unentschuldig-
tem Fernbleiben kann ein Mitglied des SJR-Uffenheim 
durch Beschluss der Mehrheit der Mitglieder des SJR-
Uffenheim ausgeschlossen werden. Das Nachrücken 
richtet sich nach § 4 Abs. 7 dieser Satzung.

(6) Ein Mitglied des SJR-Uffenheim, welches innerhalb der 
Amtszeit den Schwerpunkt seiner Lebensbeziehungen 
in Uffenheim aufgibt, scheidet aus. Ein Ausscheiden 
aus dem SJR-Uffenheim kann außerdem schriftlich ohne 
Angabe von Gründen beantragt werden.

(7) Scheidet ein Mitglied des SJR-Uffenheim aus, rückt der/
die Bewerber/in nach, der/die das nächsthöchste Wahl-
ergebnis erreicht hat.
Falls ein Nachrücken nicht möglich ist, bleibt der Sitz für 
den Rest der Amtszeit unbesetzt.

(8) Verlässt ein Mitglied, das einziger Vertreter einer Schule 
im SJR-Uffenheim ist, diese Schule, so wird der SJR-
Uffenheim für die restliche Amtszeit um einen Sitz erwei-
tert. Diesen Sitz erhält der/die Bewerber/in der betroffe-
nen Schulart mit der nächsthöheren Stimmenzahl.
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Wilde Abfallablagerungen
Leider nehmen momentan die illegal vorgenommenen 
Abfallablagerungen in der Stadt Uffenheim stetig zu. Das 
bedeutet, der Müll wird sowohl auf die Straße, auf leerste-
hende private Grundstücke aber auch neben bereitge-
stellte Mülleimer geworfen. 

An Containern wird Abfall abgestellt, der dort nicht hin-
gehört. Diese sogenannten „wilden Abfallablagerungen“ 
ziehen neuen Abfall an. Derartige Ablagerungen zerstö-
ren das Stadtbild.
Bitte helfen Sie mit, unsere Stadt sauber zu halten!

Verwaltungsgemeinschaft Uffenheim
Marktplatz 16

97215 Uffenheim
E-Mail: meldeamt@uffenheim.de

Telefon: 09842 2070

Fundmeldungen

Referenznr. Beschreibung Fundort Fundgeld Schätzwert Datum der 
Anzeige Status

F09575007-
F2021/000009

Trekking-Rad
Marke: Sparkling, 
Farbe: Schwarz, 
Weitere Farbe: 
Rot, 
Rahmennummer: 
M31113383, Korb: 
Kein Korb, 
Gepäckträger: 
Nein, 
Flaschenhalter: Ja
Anspruch auf 
Eigentum: Ja

an der Bahn 
zwischen 
Uffenheim u. 
Gollhofen

06.04.2021 In Bearbeitung

F09575007-
F2021/000010

Schlüsselbund 
ohne 
Autoschlüssel
Etui : Nein, 
Schlüsselmarke: 
ABUS
Anspruch auf 
Eigentum: Nein

Briefkasten 
Rathaus 
Uffenheim

19.04.2021 In Bearbeitung

Anzahl der angezeigten Fundmeldungen: 2

(3) Der SJR-Uffenheim ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden und mehr 
als die Hälfte anwesend ist. Die Art der Ladung legt das 
SJR-Gremium eigenständig fest. Es muss jedoch sicher-
gestellt sein, dass jedes Mitglied Zugang und Kenntnis 
von der Ladung erhalten kann.

(4) Die im SJR-Uffenheim zur Abstimmung anstehenden 
Fragen sind so zu formulieren, dass sie mit Ja oder Nein 
beantwortet werden können. Die Beschlüsse werden in 
offener Abstimmung durch Handaufheben gefasst. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Die Stimmen 
sind zu zählen und das Abstimmungsergebnis ist unmit-
telbar nach der Abstimmung bekannt zu geben; dabei ist 
festzustellen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt 
ist. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

(5) Von jeder Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, in 
der die gefassten Beschlüsse dokumentiert werden. Die 
Niederschrift ist von der vorsitzenden und der schriftfüh-
renden Person zu unterzeichnen.

§ 8
Beschlüsse

(1) Die Beschlüsse des SJR-Uffenheim sind dem/der Ersten 
Bürgermeister/in zu übermitteln.
Dieser/diese legt die Beschlüsse dem Stadtrat bzw. 
dem zuständigen Ausschuss zur Behandlung vor oder 
behandelt sie soweit gegeben in eigener Zuständigkeit.

(2) Die öffentlich gefassten Beschlüsse können in der ört-
lichen Presse, im Mitteilungsblatt und auf der Internet-
seite der Stadt Uffenheim veröffentlicht werden, zustän-
dig ist der/die Erste Bürgermeister/in.

§ 9
Entschädigung

(1) Jedes gewählte Mitglied des SJR-Uffenheim erhält für 
die Teilnahme an einer SJR-Sitzung 15,-- € (für max. 2 
Sitzungen je Monat).

§ 10
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Uffenheim, den 04�05�2021
Stadt Uffenheim

Wolfgang Lampe
Erster Bürgermeister

Impressum 

Mitteilungsblatt der Stadt Uffenheim
mit den Stadtteilen Brackenlohr, Custenlohr, Langensteinach, 
Rudolzhofen, Uttenhofen, Wallmersbach und Welbhausen�

Erscheinungsweise: vierzehntäglich freitags in den ungeraden Wochen
Verteilung: an alle erreichbaren Haushalte des Verbreitungsgebietes 
Herausgeber, Druck und Verlag:
LINUS WITTICH Medien KG, Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Tel.: 
09191 7232-0; www.wittich-forchheim.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Erste Bürgermeister der Stadt Uf-
fenheim, Wolfgang Lampe, Marktplatz 16, 97215 Uffenheim oder seine jeweilige 
Vertretung im Amt. Verantwortlich für die Beiträge der Schulen, Kirchen, Vereine 
etc. ist der jeweilige Verfasser.
für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:  
Christian Zenk in LINUS WITTICH Medien KG.

Der Stadt Uffenheim steht es frei, redaktionelle Kürzungen vorzunehmen bzw. 
Texte abzulehnen.
Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zzt. gültige Anzeigenpreisliste. 
Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von € 0,40 zzgl. 
Versandkostenanteil. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder 
anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefor-
dert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind 
ausdrücklich ausgeschlossen. 
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Im Vorzimmer steht ein Wechsel an

Maria Riedel geht in den wohlverdienten Ruhestand, 
Sandra Uhl wird ihre Nachfolgerin
„Stadt Uffenheim, Riedel“ – Wie oft sich Maria Riedel im Bürger-
meister-Vorzimmer des Uffenheimer Rathauses wohl so gemel-
det hat? Niemand weiß es. Und sie wird es auch die letzten 
Tage an ihrem Arbeitsplatz nicht mehr zählen. Etwas komisch 
muten ihr diese Tage vor dem Ruhestand schon an, „aber die 
Freude überwiegt“, verrät sie mit Blick auf die dann freie Zeit 
für viele andere Dinge. Ihre Nachfolgerin ist im Rathaus keine 
Unbekannte: Sandra Uhl wird es sein.
Ihren ersten Tag im Uffenheimer Rathaus verbrachte Maria 
Riedel (63) im April 1997. Eigentlich war jemand gesucht wor-
den, der für die Erdgas Uffenheim die Leute berät. Doch auch 
die Poststelle benötigte Personal und so half sie eine Zeit lang 
dort aus. Dann stand im Vorzimmer von Bürgermeister Georg 
Schöck ein Wechsel an. Nach langen Gesprächen habe sie 
sich bereit erklärt. Im September 1997 hatte sie ihren ersten 
Tag im Vorzimmer. Für Maria Riedel eine Umstellung. Denn sie 
hatte vorher bei der Firma Terma in Scheinfeld gearbeitet, kam 
also aus der Industrie mit moderner Ausstattung. Die im Vor-
zimmer nennt Maria Riedel rückblickend „altmodisch“. „Aber 
es hat schon gepasst“, sagt sie und lacht. Denn bereut hat sie 
ihren Schritt nicht. Waren sie am Anfang zu zweit für das Vor-
zimmer zuständig, sollte sich das bald ändern. Georg Schöck 
habe sie dann gefragt, ob sie es allein machen wollte. Ihr Ja 
ließ nicht lange auf sich warten. Was sie ihrem ersten Bürger-
meister heute noch hoch anrechnet, ist Schöcks Entgegenkom-
men. Denn er wusste, dass sie kleine Kinder daheim hatte, wor-
auf Schöck Rücksicht genommen habe.
Jahr für Jahr verging, 17 Jahre waren es mit Georg Schöck. 
„Wir sind gut miteinander ausgekommen. Von beiden Seiten 
hat es nie ein böses Wort gegeben“, blickt Maria Riedel dank-
bar auf diese Zeit zurück.
Mit Schöck pflegte sie stets ein freundschaftliches Sie. Bis zu 
Schöcks letztem Arbeitstag als Bürgermeister. Das wollte sie 
auch so. Doch an eben diesem besagten Tag bot Schöck ihr 
dann das Du an.
Vertrauen konnte ihr Schöck, konnte ihr auch sein Nachfolger 
Wolfgang Lampe. „Das muss in einem Vorzimmer so sein“, ist 
Maria Riedel überzeugt. Sie gehört keiner Partei an, will nur ihre 
Arbeit machen. So gab es beim Wechsel auch keine Probleme. 
Es folgten für Maria Riedel sieben angenehme Arbeitsjahre mit 
Wolfgang Lampe, die geprägt waren von einem offenen und 
vertrauensvollen Miteinander. Apropos offen. Wie bei Georg 
Schöck sind auch bei Wolfgang Lampe zwischen seinem und 
ihrem Raum die Türen offen.

Sandra Uhl (links) übernimmt künftig die Tätigkeit von Maria Riedel im 
Vorzimmer von Bürgermeister Wolfgang Lampe�  Foto: Gerhard Krämer

Doch jetzt heißt es Abschied nehmen aus der vertrauten 
Umgebung im Rathaus. „Irgendwie fühle ich mich komisch“, 
beschriebt sie ihre letzte Woche. „Ich freue mich auch, wenn 
die vorbei ist.“
Langweilig wird es ihr eigentlich nicht werden im „Ruhestand“. 
Sie freut sich auf eine neue Freiheit, „alles zu können, aber 
nichts zu müssen“. Sie freut sich auf die Zeit in ihrem Garten, 
auf die Erkundung der näheren und weiteren Umgebung von 
Uffenheim. 

Besuchen Sie den Uffenheimer Wochenmarkt
Jeden Freitag findet von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr am  
Pratovecchioplatz vor der Stadthalle Uffenheim der Wochen-
markt mit Produkten aus der Region statt.
Die Wochenmarktbeschicker bieten folgende Waren an ver-
schiedenen Ständen an:

- Honig
- Wein
- Gestecke, Blumen, Zierkürbisse
- Käse und Wurstwaren
- Backwaren
- Fisch (z. B. geräucherte Forelle)
- Gemüse

Bieten Sie ihre Ernte doch auf dem Uffenheimer Wochen-
markt an, immer freitags von 13:00 bis 17:00 Uhr auf dem 
Pratovecchioplatz. Auch einzelne Markttage sind möglich.
Anmeldung schnell und unkompliziert bei dem Marktbeauf-
tragten Günter Beinlich Tel. 09842 936 166 oder der Stadt 
Uffenheim, Tel. 09842 207-21.

Nachbarschaftshilfe Uffenheim

Tel. 0151 62800111
E-Mail: nachbarschaftshilfe@uffenheim.de

Die Teilhabeberatung Sehen Plus berät Sie kostenlos.

Sie haben eine chronische Erkrankung oder eine 
Behinderung? Sie wollen einen Antrag auf Unter-
stützung stellen? Sie brauchen ein Hilfsmittel? Sie 
haben Fragen zum Leben mit Beeinträchtigung? 

WIR SIND 
FÜR SIE DA!

Dann kommen Sie am 18. Mai 
zwischen 16.00 und 18.00 Uhr 
in den Windstützpunkt, Ring-
straße 10, Uffenheim. Frau Hiel-
scher von der Teilhabeberatung 
Sehen Plus ist in dieser Zeit für 
Sie vor Ort. 

Aufgrund der aktuellen Situation 
bitten wir Sie, einen Mund-Nase-
Schutz zu tragen. 

Sie können uns auch gerne 
anrufen unter: 0162 1321945
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Da es nun schon das zweite Walpurgi-light war, hofft Werner 
Baumeister, dass das Impfen gegen Corona zügig fortschrei-
tet. Dann könnte vielleicht nächstes Jahr wieder ein richtiges 
Walpurgi-Fest stattfinden. Denn auch Maienkönigin Janine 
Horn, seit 2020 im Amt, möchte gerne das Fest mit dem großen 
Umzug, den sie in der Kutsche anführen darf, feiern. Sie bleibt 
jedenfalls im Amt, freut sich Bürgermeister Lampe.
(gk)/Fotos: Gerhard Krämer

Sie liest gerne und ein wenig reisen möchte sie auch, zum Bei-
spiel in die Länder der Partnerstädte. Und aktiv in Vereinen ist 
sie auch, das erste Enkelkind nicht zu vergessen. Ihre bishe-
rige Tätigkeit übergibt sie nun an Sandra Uhl, die seit Oktober 
2016 im Rathaus arbeitet und seit dieser Zeit auch schon die 
Vertretung im Vorzimmer machte. Die Ippesheimerin kümmert 
sich auch um das Mitteilungsblatt. „Ich freue mich auf die neue 
Aufgabe und die berufliche Herausforderung, sagt Sandra 
Uhl.“ (gk)

Ein kleines Walpurgi-Fest

Viele Besucher genießen die Leckereien an vier Ständen

Viele kamen zum Uffenheimer Festplatz, deckten sich mit Fisch 
oder Asia-Nudeln für zu Hause ein, holten sich gebrannte Man-
deln oder Schokobananen. Manche schleckten gleich ein Eis 
oder naschten Zuckerwatte. Für ein kurzes Pläuschchen nahm 
man sich auch noch Zeit, bevor wegen der geltenden Corona-
Regeln die Besucher des sehr kleinen Walpurgi-Festes in 
Uffenheim wieder ihrer Wege gehen mussten.
„Wir haben viele Stammkunden, die sich richtig freuen“, sagte 
der Uffenheimer Werner Baumeister, der sonst zur Walpurgi-
Zeit für den großen Festplatz mit Fahrgeschäften und Ständen 
verantwortlich zeichnet, gegenüber dieser Zeitung. Aber die 
Freude, wieder mit Menschen zusammenzukommen, wenn 
auch nur mit Maske und Abstand, war nicht nur ihm anzumer-
ken. „Das ist gut für die Seele“, verriet Sonja Eckl-Gruber, der 
man die Freude auch unter ihrer Maske anmerkte.
Nicht nur Uffenheimer kamen, sondern auch aus den umlie-
genden Orten. Viele hatten bei ihrer Radtour am Wochenende 
einen Stopp am Uffenheimer Festplatz eingeplant.
Da Lebensmittel an Ständen verkauft werden dürfen, hatte Bür-
germeister Wolfgang Lampe Werner Baumeister den Festplatz 
für die vier Stände gerne überlassen. Die Laufwege zu den 
Ständen waren markiert, es gab Handdesinfektionsmittelspen-
der, Schilder wiesen auf die Corona-Regeln hin. „Kommen, Kau-
fen, Gehen“ lautete deshalb das Motto, an das man sich hielt.
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• Benjamin Blümchen – Die Märchennacht im Zoo
• Benjamin Blümchen als Baggerfahrer
• Benjamin Blümchen – Ein Törööö für alle Fälle
• Ein Geburtstagsfest für Lieselotte und andere Geschichten
• Der kleine Hui Buh – Der blubbernde Brotteig; Alarm in der 

Geheimzentrale
• Leo Lausemaus – Will nicht essen; Sagt nicht die Wahrheit; 

Hat schlechte Laune; Will nicht schlafen
• Leo Lausemaus – Will nicht in den Kindergarten; Mama 

geht zur Arbeit; Allein bei den Großeltern; Wünscht sich ein 
Geschwisterchen

• Bobo Siebenschläfer feiert Geburtstag und weitere Folgen
• Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt? und eine weitere 

Geschichte
• Conni auf dem Bauernhof; Conni und das neue Baby
• Conni backt Pizza; Conni lernt Rad fahren
Hörspiele ab 4 Jahren
• Bibi Blocksberg – Die Prinzessinnen von Thunderstorm
• Bibi Blocksberg – Der Affe ist los
• Bibi Blocksberg – Hexen gibt es doch
• Cars
• Die Eiskönigin – Völlig unverfroren
• Findet Nemo
• Vom Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf 

gemacht hat
• Die Monster AG
• Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer – Von Lummer-

land nach China
Hörspiel ab 5 Jahren:
• Weltbeste Briefe von Felix
Hörspiel ab 6 Jahren:
• Bibi & Tina – Die Waschbären sind los

Wir gratulieren

Wir wünschen unseren Jubilaren, die im 
Laufe der kommenden Wochen ihren 
Geburtstag feiern dürfen, von Herzen alles 
Gute, vor allem Gesundheit.
Am 16�05� zum 80� Geburtstag
Barbara Außenhofer, OT Langensteinach, 
Kleinharbach 6

Am 16�05� zum 79� Geburtstag
Frieda Hecht, Alte Straße 7
Am 17�05� zum 82� Geburtstag
Maria Hirsch, Burggrafenstraße 12
Am 17�05� zum 78� Geburtstag
Walter Gieger, Mühlstraße 8
Am 18�05� zum 79� Geburtstag
Johanna Bittel, Uttenhofen 18
Am 19�05� zum 80� Geburtstag
Heidi Kuhlmann, Custenlohr 39
Am 21�05� zum 88� Geburtstag
Anneliese Wächtler, Uttenhofen 21
Am 23�05� zum 97� Geburtstag
Paulina Schmidt, Wallmersbach 43
Am 23�05� zum 91� Geburtstag
Ingeburg Saemann, OT Welbhausen, Am Hainbach 71
Am 23�05� zum 70� Geburtstag
Willi Bergmann, Langensteinach 37
Am 24�05� zum 91� Geburtstag
Frieda Böhm, Spitalplatz 2
Am 26�05� zum 92� Geburtstag
Edeltraud Schäfer, Spitalplatz 5

Verschenkbörse

Zu verschenken

Haben Sie was zu verschenken?
Suchen Sie schon lange nach����?

Wenn Sie gebrauchte Gegenstände kos-
tenlos abgeben möchten oder etwas 
Bestimmtes suchen, was Ihnen unsere 
Leserinnen und Leser gern schenken 
würden, dann können Sie im Mitteilungs-

blatt der Stadt Uffenheim kostenlos eine entsprechende 
Anzeige unter unserer Rubrik „Verschenkbörse“ aufgeben.
Dazu wenden Sie sich telefonisch (09842 207-12), per Fax 
(09842 207-32) oder schriftlich an die Redaktion des Mittei-
lungsblattes, Kennwort „Verschenkbörse“. Geben Sie dazu die 
von Ihnen angebotenen Artikel sowie Ihre Telefonnummer an, 
gegebenenfalls auch in welcher Zeit Sie erreichbar sind (Ihre 
Adresse wird nicht veröffentlicht). Meldungen, die bis jeweils 
dienstags um 10:00 Uhr eingehen, erscheinen in der Regel in 
der nächsten Ausgabe.
Machen Sie sich und anderen eine Freude, indem Sie sich rege 
an unserer „Verschenkbörse“ beteiligen! Dadurch kann man-
ches gute Stück weitere Verwendung finden, statt aus Mangel 
an einem Abnehmer auf dem Müll zu landen. Und Sie finden 
sicherlich auch endlich das, was Sie schon so lange suchen.

Neues aus der Bücherei

Wir stellen vor
Nach derzeitigem Stand darf die Stadtbücherei Uffenheim wei-
terhin geöffnet bleiben.

Wir sind zu folgenden Öffnungszeiten für Sie da:

• Montag: 11.30 - 14.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr
• Mittwoch: 9.00 - 11.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr
• Freitag: 15.00 - 18.00 Uhr
Bis zu 10 Personen (bei einer Inzidenz unter 100) bzw. bis zu 
5 Personen (bei einer Inzidenz über 100) gleichzeitig können 
unter Einhaltung des Hygienekonzeptes (Desinfektion, Abstand, 
FFP2-Maske) Medien ausleihen bzw. zurückgeben.Dafür brau-
chen Sie weder einen Termin noch einen Negativ-Test.

Neues aus der Stadtbücherei: Tonies
Tonies – kleine Figuren, die im Design des jeweiligen Inhalts 
gehalten sind, ergeben zusammen mit der Toniebox ein neu-
artiges Audiosystem, das speziell für Kinder zwischen 3 und 
8 Jahren entwickelt wurde. Es gibt Lieder, Hörspiele und Hör-
bücher. Eine Spende der Sparkasse im Landkreis Neustadt a. 
d. Aisch – Bad Windsheim hat es möglich gemacht, jetzt auch 
Tonies zur Ausleihe anzubieten. Die ersten 28 Figuren sind 
gerade in die Bücherei eingezogen und warten darauf, ausge-
liehen zu werden. Weitere Tonies werden folgen. Bis zu zwei 
Tonies können gleichzeitig für drei Wochen ausgeliehen wer-
den. Vorbestellungen und Verlängerungen sind derzeit nicht 
möglich. Die Rückgabe sollte direkt in der Bücherei erfolgen, 
nicht über den Medienrückgabekasten.
Folgende Tonies stehen zur Ausleihe bereit:

Musik ab drei Jahren:
• Spiel- und Bewegungslieder, Teil 1
• Spiel- und Bewegungslieder, Teil 2
Hörspiele ab 3 Jahren:
• Die Eule mit der Beule und ihre Freunde
• Der gestiefelte Kater und 4 weitere Märchen
• Feuerwehrmann Sam – Die Insel voller Abenteuer
• Feuerwehrmann Sam – In Pontypandy ist was los
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Wenn wir lesen, entsteht ein Reichtum an Bildern im Kopf
(Armin Pongs)
Unter diesem Motto lud der Autor Armin Pongs die Fünft- und 
Sechstklässler des Gymnasiums der Christian-von-Bomhard-
Schule zu einer interaktiven Abenteuerreise ein. Mithilfe von 
Wochenaufgaben und Materialien des Autors erhielten die 
Schüler*innen einen Einblick in die Entstehung seines neuen, 
noch nicht veröffentlichten Buches „Der magische Kalender“. 
Das Malen von Hauptfiguren, das Schreiben von Rückmeldun-
gen an den Autor sowie das Bewerten und Erfinden von magi-
schen Elementen begeisterte die fleißigen Leseratten. Beson-
ders das Lesen der Kapitel bereitete den Schüler*innen viel 
Spaß, vor allem weil sie sich aufgrund des Distanzunterrichts 
einen magischen Lese-Ort aussuchen durften. Die Veröffentli-
chung des Buches Mitte Mai 2021 können sie vor lauter Span-
nung und Vorfreude kaum erwarten. So gelingt Unterricht auch 
in Corona-Zeiten!
Text: Karin Pfaff/Andrea Blaß

Selbst-Tests laufen reibungslos!
„Alles, was die Bomhard-Schüler jahrelang als Kind erklärt 
bekommen haben, war falsch. Es hieß: `Nicht bohren!!!´ Das 
war jedoch kompletter Unsinn, es muss heißen: ´Nase-Bohren´ 
unbedingt erwünscht.“ So beginnt das Video, das an der Bom-
hard-Schule gedreht wurde, um den Kindern und Jugendlichen 
die „Angst zu nehmen“ vor den „verordneten“ Selbst-Tests 
– auf lustige Art und Weise zeigten der Realschulleiter Ralf 
Lischka und „Draggy“ (roter Plüsch-Drache des Englischleh-
rers Johannes Wölfel, den viele Kinder aus dem Unterricht ken-
nen), wie der Test vor Unterrichtsbeginn ablaufen soll. Natürlich 
gab es auch die Möglichkeit, dass die Kinder Formulare (z. B. 
aus der Apotheke) mitbrachten, auf denen das negative Tester-
gebnis bestätigt wurde.

 Foto: Henning Braunsdorf

Über das Thema „Testpflicht“ gab es auch etliche Gesprä-
che mit Eltern, die den Tests sehr kritisch gegenüberstanden. 
Doch insgesamt war die Akzeptanz sehr hoch. Zu Beginn 
dauerte das Prozedere etwas länger, konnte aber ohne Prob-
leme – auch bei den „Kleinen“ - durchgeführt werden. Mit Hilfe 
des von Henning Braunsdorf gedrehten „Draggy-Videos“ und 
dem pädagogischen Geschick der jeweiligen Klassenleiter 
klappte alles reibungslos! Inzwischen hat sich der Ablauf gut 
eingespielt und für die Klassen, die im Präsenzunterricht in der 
Schule sind (R 10, Q 11 und 12 sowie FOS 11 und 12), ist das 
regelmäßige Testen inzwischen Routine.
Text: Ralf Lischka

Kreative Sport-Aktion
„Not macht erfinderisch“ – unter diesem Motto stand jetzt 
monatelang der Sportunterricht in den Schulen. Nachdem 
bereits letzten Sommer bzw. im Herbst improvisiert werden 
musste (die Sportlehrer machten Theoriestunden mit Regel-
kunde, Bewegungslabläufen etc. oder führten langsam 
Dehn- und Kräftigungsübungen aus, damit alle Hygiene-und 
Abstandsregeln eingehalten sowie unnötige Anstrengung 
beim Maske-Tragen vermieden wurden), war erneut Kreativität 
im Frühjahr gefragt; um Noten machen zu können, gab es für 
zuhause Arbeitsaufträge oder Mitmachangebote.

Ehejubiläen
19�05�2021 zum 60� Hochzeitstag
Herr Kuntscher, Herbert und Frau Kuntscher, Erika
97215 Uffenheim, Waldweg 2
19�05�2021 zum 50� Hochzeitstag
Herr Schmidt, Johannes und Frau Schmidt, Johanna
97215 Uffenheim, Rudolzhofen 20
21�05�2021 zum 50� Hochzeitstag
Herr Braun, Georg und Frau Braun, Ingeborg
97215 Uffenheim, Friedhofweg 1

Veröffentlicht werden folgende Jubilare:
Ehejubiläen ab der Goldenen Hochzeit; Geburtstage: ab dem 
70. und künftig ab dem 75. Geburtstag jeder weitere (also 76., 
77., usw). Selbstverständlich können Sie dieser Veröffentli-
chung widersprechen. In diesen Fällen bitten wir Sie, uns dies 
rechtzeitig (3 Wochen vorher) mitzuteilen. Ansprechpartner 
sind die Mitarbeiter im Einwohnermeldeamt (Tel. 09842 207-14 
oder -15).

Standesamtliche Nachrichten

Sterbefälle
Schweizer Raimund
Uffenheim, Custenlohr 5
verstorben am 09.04.2021  81 Jahre
Beider Gisela
Uffenheim, Rothenburger Str. 1
verstorben am 14.04.2021   66 Jahre
Döppert Anni
Uffenheim OT Welbhausen
Hauptstr. 23
verstorben am 15.04.2021   91 Jahre
Freyer Anna
Uffenheim, Frh.-von-Feilitzsch-Str. 13
verstorben am 24.04.2021   89 Jahre

Schulen/Fortbildung/VHS

Christian-von-Bomhard Schule

Anmeldung für Realschule und Gymnasium
Die Anmeldungen für die kommende fünfte 
Jahrgangsstufe an der Christian-von-Bom-
hard Schule sind vom 10. bis zum 14. Mai 
2021 möglich. Alle Unterlagen und Formu-
lare sind auf der Homepage www.bomhard-
schule.de zu finden und können bequem am 
PC ausgefüllt werden. Das Übertritts-Zeugnis 

der Grundschule im Original bzw. das Zwischenzeugnis der 
5. Klasse Mittelschule, eine Kopie der Geburtsurkunde, der 
Nachweis über den vollständigen Masern-Impfschutz, ggf. 
Sorgerechtsbescheid, Attest Nachteilsaus (LRS), ein Passbild 
für den VGN-Ausweis sowie die entsprechenden Antragsfor-
mulare für Bus/Bahn sind mit den Anmeldeunterlagen einzu-

senden. (Im Ausnahmefall ist nach 
tel. Voranmeldung auch eine per-
sönliche Anmeldung vereinbar.) Auf 
der Homepage ist ab 3. Mai wegen 
der großen Nachfrage nochmals die 
digitale Pinnwand „Padlet“ zu finden. 
Für Fragen zur Anmeldung steht das 
Sekretariat selbstverständlich zur 
Verfügung.

Text: Ralf Lischka
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Grundschule Oberscheckenbach

Baumpflanzaktion zum Baum des Jahres 2021
Seit nun 10 Jahren pflanzen wir jedes Jahr 
zum Tag des Baumes auf unserem Schulge-
lände einen Baum. Heuer wurde unter der 
fachlichen Anleitung des Naturschutzwäch-
ters Herrn Zink und der tatkräftigen Mithilfe 

der Viertklässler, die als einzige Klasse aktuell im Präsenz-
unterricht in der Schule sind, eine Hopfenbuche gepflanzt. 
Der Freundeskreis der Grundschule spendierte den Baum. 
Coronabedingt nahm als Vertretung des Elternbeirates unsere 
Vorsitzende Frau de Candido und Herr Karr als Vorsitzender 
des Freundeskreises an der Pflanzaktion teil.

 Foto: GS Oberscheckenbach

Dann melde dich an der Grundschule 

Oberscheckenbach bei Frau Hartl 

(Rektorin). Tel: 09865/334. 

Wir vergeben im kommenden 

Schuljahr eine Bundes-

freiwilligendienststelle (Bufdi) ! 

Umsetzung eigener Ideen im z.B. 

sportlichen Bereich 

musischen Bereich 

künstlerischen Bereich 

digitalen Bereich 

... 

Lust auf…. 
Umgang und Arbeit 

mit Kindern 

Unterstützung der 
Mi agsbetreuung 

Unterstützung in den Pausen 

Unterstützung im Unterricht 

Unterstützung bei  

Unterrichtsgängen  

und We kämpfen 

Kindertagesstätte „Am Obstgarten“
Meine Mama ist die Beste!
Da am neunten Mai der Muttertag vor der 
Tür steht, haben die Fruchtbeeren und die 
Fruchtzwerge kleine Geschenke für ihre 
Mamas gestaltet.
Die Kindergartenkinder durften Karten bas-

teln. Sie konnten sich entscheiden, ob sie als Motiv Blumen 
oder Herzen verwenden möchten. Dann haben sich alle Kin-
der Eigenschaften überlegt, welche sie besonders toll an ihrer 
Mama finden. Diese haben wir dann unter die Blumen und die 
Herzen geschrieben, so dass man sie beim aufklappen lesen 
kann. Mit den Krippenkindern haben wir gemeinsam Lein-
wände gestaltet. Wir haben draußen, als schönes Wetter war, 
Fotos von den einzelnen Kindern gemacht und sind auf die 
Wiese gegangen, um Blumen zu sammeln. Die Blumen haben 
wir anschließend in ein Buch gelegt, um sie zu pressen und 
zu trocknen. Jedes Kind durfte dann seine eigene Leinwand 
anmalen. Anschließend haben wir sie gemeinsam mit den 
getrockneten Blumen und den Portraits verziert. So hat jedes 
Kind ein individuelles Geschenk für seine Mama.
Alle Kinder freuen sich jetzt schon sehr darauf, ihr selber 
gestaltetes Geschenk ihrer Mama zu schenken und ihr so eine 
große Freude zu bereiten.
Das Obstgarten Team

Nun konnten so auch, im Präsenzunterricht, Noten erhoben 
werden – beispielsweise auf das zuvor erlernte Jonglieren. 
Viele Schüler hatten nicht nur viel Spaß daran, dies im Sport-
unterricht zu probieren, sondern sie wendeten ihr Können auch 
in den Unterrichtspausen an: Hier sieht man zwei Schüler der 
Klasse 10 a R, die während des Stundenwechsels demons-
trieren, was sie können. Mäppchen, Taschenrechner und Fla-
sche werden durch die Luft gewirbelt und professionell wieder 
gefangen.
Text u� Bild: Ralf Lischka

Souverän präsentieren und diskutieren
Über ihr DGSS-Zertifikat freuten sich 22 Schüler*innen, die 
im letzten Schuljahr am Profilfach „Rhetorik“ in der Bomhard-
Schule erfolgreich teilgenommen hatten. Seit einigen Jahren 
hat sich der „Rhetorik-Kurs“ in der 11. Klasse fest etabliert und 
erfreut sich großer Beliebtheit. Egal ob Präsentieren, Diskutie-
ren oder Debattieren – mit all diesen Schlüsselqualifikationen 
setzen sich die Schüler*innen intensiv in praktischen Übungen 
auseinander, reflektieren ihre Verhaltensweisen und erhalten 
Feedback zu ihren Kompetenzen. Kursleiterin Uta Kirschnick 
(rechts) freute sich ebenfalls über das große Engagement ihrer 
Kursteilnehmer*innen, die ihre rhetorischen und kommunikati-
ven Fähigkeiten deutlich weiterentwickeln konnten.

 Foto: Ralf Lischka

Zum Abschluss des Seminars überreichte Schulleiter OStD 
Alfred Lockl (zweiter v. r.) das Zertifikat der DGSS (Deutsche 
Gesellschaft für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung) 
und betonte die Wichtigkeit rhetorischer Softskills, sowohl im 
beruflichen als auch im privaten Kontext. Dies sei ein entschei-
dender Baustein der ganzheitlichen Bildung an der Christian-
von-Bomhard-Schule, durch den die Schüler*innen etwas für 
ihr Leben mitnehmen könnten.
Text: Uta Kirschnick
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Natürlich haben auch die jüngeren Kinder im Kindergarten mit-
bekommen, womit sich die „Großen“ beschäftigen und ihr Inte-
resse signalisiert. Sobald wieder Regelbetrieb ist, werden wir 
das Thema noch einmal aufgreifen, einen Brutapparat in den 
Kindergarten holen, so dass alle Kinder das Schlüpfen der 
Küken miterleben können. Wir werden davon berichten.
Herzliche Grüße
Birgit Selbert, Ramona Bodendörfer, Anika Günzel und die „Hüh-
nerexpertinnen und –experten“ des Kindergartens

Evang. Kita Karoline Kolb

Grüne Haare, die gibt’s bei uns!
Viele heitere Grasköpfe gibt es in unserer 
Kinderkrippe zu bestaunen und das aller-
schönste, alle haben lustige grüne Haare. 
Die Kinder der Grashüpfergruppe haben 
den Frühling begrüßt und lustige Grasköpfe 

gebastelt. Schon bereits vor der Notbetreuung, welche aktuell 
wieder unseren Alltag bestimmt, haben die Jungen und Mäd-
chen fleißig gesät. Eine große Freude bereitete es den Kindern, 
die Erde zu fühlen, vorsichtig den Grassamen einzusäen und 
dann beim Wachsen zuzusehen.

 Foto: Kita Karoline Kolb

Jeden Tag wächst das Gras ein bisschen höher, sodass 
unser Graskopf auch regelmäßig zum Friseur muss. Vorsichtig 
schnippeln bereits die Allerkleinsten, mit Unterstützung eines 
Erwachsenen, an ihrem lustigen Graskopf. Es entstehen schi-
cke Frisuren mit Zöpfen oder einem Kurzhaarschnitt. Ist die Fri-
sur einmal zu kurz, gilt nur ein bisschen Geduld zu haben und 
schon nach einigen Tagen kann wieder frisiert werden.
Mittlerweile sind alle Grasköpfe bei ihren stolzen Besitzern zu 
Hause, sodass auch die Kinder dem Gras beim Wachsen zu 
sehen und schnippeln können, welche aktuell nicht in unse-
rer Kita sind. Über die lustigen Grasköpfe haben sich Kinder, 
Eltern und Erzieher sehr gefreut, sodass bei jedem ein Lächeln 
im Gesicht zu sehen war.

Wie entsteht ein lustiger Graskopf?
Sehr viele Erwachsene hatten in ihrer Kinder- und Jugend-
zeit einen Graskopf, ob gekauft oder mit einem Nylonstrumpf 
selber gemacht, sahen diese schon damals lustig aus. Wir 
haben unseren Graskopf aus einer durchsichtigen PET-Flasche 
gemacht und diese von unten ca. 1/3 abgeschnitten. Folgend 
wurde Blumenerde eingefüllt und vorsichtig der Grassamen 
eingesät. Der Verschluss der PET-Flasche dient als drollige 
Nase und für die Augen können Wackelaugen oder ausge-
schnittene Augen aus Moosgummi verwendet werden. Die 
Gesichtsmerkmale können auch mit einem wasserfesten Stift 
angezeichnet werden. Damit das Gras sprießt, muss es immer 
ausreichend Licht und Wasser haben. Damals wie heute sind 
Grasköpfe ein echter Hingucker. Viel Spaß beim Säen, gießen 
und schnippeln.
Sonja Markert

 Foto: Kindertagesstätte „Am Obstgarten“

Ev. Kita St. Johannis

Vom Ei zum Küken
In unserer Vorschule ist nicht nur die Förde-
rung und Einübung der Grundkompetenzen 
für die Schule Schwerpunkt unserer Arbeit. 
Regelmäßig widmen wir uns auch Sachthe-
men, die wir dann über einen längeren Zeit-
raum bearbeiten und gemeinsam mit den 
Kindern ergründen. In den letzten Wochen 

haben wir uns mit der Entwicklung vom Ei zum Küken beschäf-
tigt. Für die Kinder ein spannendes Thema. Zunächst ging es 
darum, Hahn und Henne zu unterscheiden und die Lebens-
weise von Hühnern kennen zu lernen. Was fressen Hühner? Wo 
leben sie? Wie wird aus dem Ei ein Küken? Was passiert da im 
Ei und wie lange dauert es eigentlich, bis das Küken schlüpft? 
Diese Fragen haben wir mit den Kindern gesammelt und uns 
an die Beantwortung gemacht. Sachbücher, Bilderbücher und 
kleine Wissensfilme haben wir mit den Kindern dazu ange-
schaut. Manche Kinder haben ihre Eltern oder Großeltern 
befragt. Erstaunlich, was da an Antworten zusammengekom-
men ist. Manche unserer Vorschulkinder sind jetzt richtige 
„Hühnerexperten“.

Foto: Gudrun Trabert

Ein spontaner Höhepunkt zum 
Abschluss des Themas war 
dann das Angebot einer Kin-
dergartenfamilie, frisch 
geschlüpfte Küken mit in den 
Kindergarten zu bringen.
Welch eine Freude war das! 
Ganz behutsam durften die 
Kinder die flauschigen Tier-
chen auf die Hand nehmen 
und sie behutsam streicheln. 
Und natürlich konnten unsere 
Kinder zum Besten geben, was 
sie schon alles über Hühner 
und Küken wissen. Auf einem 

Portfolioblatt fassten wir gemeinsam mit jedem Kind individu-
ell zusammen, was es in den letzten Wochen über Hühner und 
Küken erfahren hat.
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Donnerstag, 27�05�2021
15:00 Uhr Andacht im Gerlach-von-Hohenlohe-Stift (über 

die Hausanlage | Pfarrerin Anita Sonnenberg
Sonntag, 30�05�2021
09:30 Uhr Gottesdienst in der Spitalkirche | Pfarrerin Anita 

Sonnenberg

Geistlicher Impuls zu Pfingsten
Pfingsten – Gottes Kraftquelle sprudelt über
Weihnachten und Ostern, das sind zwei Kirchenfeste, mit 
denen viele Menschen noch etwas anfangen können. Aber was 
wird eigentlich an Pfingsten gefeiert? Könnten Sie diese Frage 
beantworten? Nun, es geht um den Heiligen Geist, könnte eine 
der Antworten lauten. Nachdem Gottes Sohn von der Erde in 
den Himmel zurückgekehrt war, schickte ER uns „seinen Hei-
ligen Geist“, so könnte eine weitere Erklärung lauten. Fakt ist: 
Schon von Anfang an taten sich die Menschen schwer damit, 
diesen Heiligen Geist in Worte zu fassen und zu „be-greifen“. 
Er wird beispielsweise mit „Zungen wie Feuer“ oder mit „einem 
Wind, der weht“ beschrieben und als weiße Taube dargestellt.
Wagen wir den Versuch, uns diesem Heiligen Geist im 21� 
Jahrhundert neu zu nähern�
Er (sie oder es) wirkt immer dort in ein Leben hinein, wo es 
am wenigsten erwartet wird: durch einen Mut machenden 
Anruf, eine aufrüttelnde WhatsApp, eine helfende Hand, ein 
Herz erwärmendes Lächeln, eine gute und geniale Idee, eine 
geschenkte Bewahrung, ein förderliches Gespräch, einen 
treffenden Spruch, eine bereichernde wegweisende Begeg-
nung, eine berührende Liedzeile, ein himmlisches erklingen-
des Musikstück, ein zarter Klang oder pulsierenden Takt, eine 
wohltuende Stille, ein tapferes Eintreten und couragiertes Ein-
greifen, eine aufbauende Berührung, eine tröstende Umar-
mung oder durch etwas, das zum Nach- und Umdenken ani-
miert. Er könnte auch als kreative, schöpferische Kraft betitelt 
werden, die in ein Leben hineinwirkt, etwas in Bewegung bringt 
und die Augen für das vielfältig Mögliche öffnet. Oder als eine 
unerschrockene Energie, die ermutigt etwas zu verändern, auf 
einen Menschen zuzugehen, etwas anzupacken gegen alle 
Vernunft.
Gott ist uns näher als wir glauben, in unzähligen Augenbli-
cken und Erfahrungen�
ER ist dort, wo Unmögliches möglich wird, wo uns eine neue 
innere wie äußere Freiheit, Ausdauer und Durchhaltevermögen 
geschenkt werden. ER ist und wirkt überall. Kein Kommuni-
kationsweg ist ihm fremd. ER hat es schon immer verstanden 
menschlich eng gesteckte Grenzen zu überwinden. Vielleicht 
haben wir nur aufgehört mit seiner Macht und Kraft zu rechnen 
und besonders in den Alltäglichkeiten Gottes sanftes Hineinwir-
ken, Eingreifen und Führen zu erwarten und zu sehen.

Pfingsten lädt uns ein, wieder (oder neu) mit Gottes gutem 
Einfluss auf unser Leben zu rechnen
und die unendlich vielen Sprachen, die er spricht, zu entde-
cken, auch solche, die wortlos sind. Und dabei ist es egal, mit 
welchen Begriffen diese schöpferische gute Kraft umschrieben 
wird. Sie ist da und wir Christen nennen sie „Heiliger Geist“.

Inspirierende Tage wünschen Dekan Uwe Rasp und Pfarrerin Anita 
Sonnenberg

Kirchliche Nachrichten

Evang.–Luth. Kirchengemeinde

Gottesdienste und Veranstaltungen
WICHTIG: Teilnahme nur mit FFP2-Maske

Donnerstag, 13�05�2021 (Christi Himmelfahrt)
09:30 Uhr Gottesdienst in der Spitalkirche | Pfarrerin Anita 

Sonnenberg
Sonntag, 16�05�2021
09:30 Uhr SMS-Gottesdienst in der Stadtkirche

Thema: „Juden in unserer Region“ - Mehr als Steine
Pfarrer i. R. Hans Schlumberger (seit 2011 wis-
senschaftlicher Mitarbeiter beim Synagogenge-
denkband Bayern), Pfarrerin Heidi Wolfsgruber 
und der Heimat- und Museumsverein Uffenheim 
gestalten den Gottesdienst. Im Rahmen findet 
auch die Buchpräsentation des im April erschie-
nenen 4. Synagogengedenkbandes „Mehr als 
Steine“ statt.

 Foto: Karl-Uwe Rasp

Donnerstag, 20�05�2021
15:00 Uhr Andacht im Gerlach-von-Hohenlohe-Stift (über 

die Hausanlage | Pfarrerin Dagy Schiller
Freitag, 21�05�2021
19.30 Uhr Wochenschlussandacht am Friedhof | Pfarrerin 

Dagy Schiller
Pfingstsonntag, 23�05�2021
09:30 Uhr Gottesdienst in der Stadtkirche | Pfarrerin Anita 

Sonnenberg
Pfingstmontag, 24�05�2021
09:30 Uhr Gottesdienst in der Spitalkirche | Lektorin Jutta 

Veit
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Video-Veranstaltung „einfach reden“ - zu Pfingsten

Eine Veranstaltung von Bildung evangelisch zwischen Tauber 
und Aisch

Mittwoch, 19� Mai 2021 | 20:00 - 21:00 Uhr
Thema: Kraft des Geistes - wo wehen die Feuerzungen heute?
mit Andrea Thema, freischaffende Künstlerin aus Burgthann.
In der Woche vor Pfingsten laden wir zum letzten von drei 
Videochats mit einer Gastrednerin ein. Nach den Themen Kir-
che und Konfirmation geht es nun um die Kraft des Geistes. 
Zum Einstieg bringt unser Gast einen kleinen Impuls mit. Im 
geschützten Raum geht‘s dann ans miteinander Reden, Zuhö-
ren, Reflektieren und Mitteilen, was mir selbst wichtig ist.
Anmeldung für den Zoom-Link unter heidi.wolfsgruber@bil-
dung-evangelisch.com; die Teilnahme ist kostenlos.
Über Ihr Interesse und Dabeisein freut sich Heidi Wolfsgruber, 
Pfarrerin und Bildungsbeauftragte.

Landeskirchliche Gemeinschaft

Freitag, 14� Mai 2021
20:00 Uhr cjb - online
Sonntag, 16� Mai 2021
10:30 Uhr Gottesdienst zum Thema: Beziehungen in der 

Gemeinde vertiefen: „Eins-zu-eins-Beziehungen 
in der Gemeinde“ (J. Bergmann, Ergersheim)
zusätzlich Livestream – Infos unter 09842-360

Freitag, 21� Mai 2021 – Montag, 24� Mai 2021
cjb Pfingsttreffen - online

Pfingstsonntag, 23� Mai 2021
10:30 Uhr Gottesdienst zum Thema: Beziehungen in der 

Gemeinde vertiefen: „Meine Beziehungen in der 
Kleingruppe“ (D. Röger)zusätzlich Livestream – 
Infos unter 09842-360

Donnerstag, 27� Mai 2021
20:00 Uhr Gemeindegebetsabend - online
Freitag, 28� Mai 2021
20:00 Uhr cjb - online

Katholische Kirchennachrichten

Kath. Gottesdienste und Veranstaltungen in Herz-Jesu 
für die Zeit vom 15.05.2021 - 28.05.2021
So� 16�05�
10:30 Wort Gottes Feier
So� 23�05�
10:30 Hl. Messe (Live-Übertagung im Internet)
Mo� 24�05�
10:30 Wort Gottes Feier
Unsere Gottesdienste finden unter strengen Hygiene-Maßnah-
men und unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen statt.
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne im Pfarrbüro 
melden. Unser Hygienekonzept finden Sie im Eingangsbereich 
der Kirche.
Gerne senden wir Ihnen unsere Gottesdienstordnung als News-
letter zu. Bitte senden Sie uns eine Mail an
herz-jesu.uffenheim@erzbistum-bamberg.de

wittich�de/geburtstag

Geburtstags-Anzeigen online aufgeben

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Valeria Geistbeck
Mobil: 0171 1487485

v.geistbeck@wittich-forchheim.de

Wir sind für Sie da���

  

Ihr Verkaufsinnendienst 

Stephanie Rudolph
Tel�: 09191 7232-62

Fax. 09191 7232-42 
s.rudolph@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de



16 | Amtsblatt der Stadt Uffenheim | Ausgabe 9/21

Vereinsnachrichten

Deutsch-Polnischer 
Partnerschaftsverein 
Uffenheim

Der Deutsch-
Polnische Part-
nerschaftsver-
ein Uffenheim 
trauert um sei-

nen langjährigen Schriftführer 
und Gründungsmitglied Franz 
Lorenz. Die Städtepartner-
schaften lagen ihm generell 
sehr am Herzen. In seiner Zeit 
als Feuerwehrkommandant 
legte er bereits die Grund-
steine für freundschaftliche 
Beziehungen zu den Feuer-
wehren in den Partnerstäd-
ten, insbesondere in unserer 
polnischen Partnerstadt Kol-
budy. Sein Engagement und 
seine fröhliche Art werden 
uns in dankbarer Erinnerung 
bleiben.
Thomas Gröschel
Vorsitzender

Rentner sucht entschiedene

Christin zur gemeinsamen Frei-
zeitgestaltung. Zuschriften unter
Chiffre 18440312 an den Verlag.

Anzeige online buchen: anzeigen�wittich�de

 Kleinanzeigen 

Heimat- und Museumsverein Uffenheim und Umgebung e.V. 
Gollachgaumuseum und der Arbeitskreis der Stadtführer

Antwort Nr� 6
Das Medail-
lon ist auf 
der Fassade 
der früheren 
Gastwirtschaft 
„Zum Golde-
nen Hirsch“ 
zu finden. Das 

Gebäude ist auch als „Stang-
sches Haus“ oder „Hörlins-
haus“ bekannt. Das Wappen 
links des Portals stammt aus 
dem Erbauungsjahr 1590. 
„Hans Stang 1590“. Im Tür-
sturz ist die Bezeichnung 
“AV CERF D`OR – Zum Gol-
denen Hirsch“ zu lesen. Das 
Portal ist nicht original, son-
dern datiert aus dem Rokoko. 
Das Gebäude stammt aus 
der Blütezeit des fränkischen 
Fachwerkbaus. Im 18. Jahr-
hundert wurde es mit einem 
massiven Erdgeschoss unter-
fangen und das Fachwerk der 
heutigen Marktplatzseite kon-
struktiv erneuert. Die auf den 
später zugebauten Marktplatz 
gerichtete Hauswand an der 
Nordseite ist besonders reich 
verziert. Der Goldene Hirsch 
war seinerzeit der bedeu-
tendste Gasthof in Uffenheim. 
Er war ab 1603 eine der fünf 
großen Tavernwirtschaften 
(Erbtaverne seit 1686) in 
Uffenheim. Hier nächtigten 
1632 zweimal König Gus-
tav Adolf von Schweden und 
sein Feldmarschall Gustaf 
Horn. Gustav Adolf fiel kurz 
darauf im November des glei-
chen Jahres in der Schlacht 
bei Lützen. Später unter den 
Besitzerfamilien Gronbach 
und Hörlin fungierte das 
Gasthaus in der Zeit von 1898 
bis 1918 auch als „Herberge 
zur Heimat“ oder als „Natu-
ral-Verpflegsstation“, wie die 
amtliche Bezeichnung ihrer 
Unterkunft lautete. Hier wur-
den reisenden Handwerks-
burschen, aber auch Land-
streichern Verpflegung und 
Nachtquartier gewährt. Für 
das Jahr 1902 sind 4.618 Ver-
pflegungen von Handwerks-
burschen nachgewiesen. 
Abends vor dem Schlafenge-
hen wurden die Personalien 
dieser Übernachtungsgäste 
durch einen Polizeiwacht-
meister mit dem Fahndungs-
buch und vorliegenden 
Steckbriefen abgeglichen. 
Bisweilen gelang es hierbei 

einen gesuchten Verbrecher 
herauszufischen, der in den 
Reihen der Heimatlosen un-
tergetaucht war. 
Die Polizeistation war zu die-
ser Zeit praktischerweise im 
gegenüberliegenden Haus 
Nr. 7 (linkes Eckhaus zur 
Dekanatsgasse) unterge-
bracht. Im Gasthaus bestand 
bis 1908 gleichzeitig eine 
dazugehörige Brauerei. 
Das Gasthaus wurde 1918 
geschlossen.
Text und Bild: N.H. - siehe 
Homepage der Stadt Uffen-
heim – Beschreibung histori-
scher Bauwerke

Frage Nr� 7
Wo steht in Uffenheim ein 
großer Engel mit einem Kreuz 
in der rechten Hand?

Wenn wir einen nahestehen-
den Menschen durch den 
Tod verlieren, befinden wir 
uns mit unserer Trauer in 
einem Ausnahmezustand.

Wir vom Hospizverein Uffen-
heim möchten Menschen auf 
dem Weg durch die Trauer 
begleiten und unterstützen. 
Dafür stehen Trauerbeglei-
terinnen zur Verfügung, die 
Ihnen zuhören und die mit 
ihrer Empathie, ihrem Wissen 
und ihrer Erfahrung dabei 
behilflich sein möchten, mit 
dem Leben ohne den gelieb-
ten Menschen zurechtzukom-
men.

Es kann eine Zeit der Erin-
nerung und des Abschieds 
sein, eine Zeit Gefühle und 
Gedanken zum Ausdruck zu 
bringen, aber auch ein Raum 
für Hoffnung und neuen Mut.
Bei Bewegung an der fri-
schen Luft lässt sich gut 
reden, zur Ruhe kommen und 
tief durchatmen.

Jeder Trauerweg ist anders, 
ganz individuell. Wir beglei-
ten Sie gerne.
Deshalb laden wir Sie ganz 
herzlich zu Trauerspaziergän-
gen für Einzelpersonen ein.

Kontakt und Information: 
Koordinatorin Christel Fron-
hörfer, Telefon: 09842 952404 
oder E-Mail: info@hospizver-
ein-uffenheim.de

Verein für Zivil- 
und Wehrtechnik
Das Museum ist aufgrund der 
aktuellen Situation geschlos-
sen. Aktuelle Informationen 
finden Sie unter https://zivi-
lundwehrtechnik.de/.

Herzliche Einladung an 
alle Mädels und Jungs im 
Alter von 8 bis 14 Jahren, die 
gerne das Kartfahren lernen 
wollen. Das Training findet 
jeden Samstag ab 09:00 Uhr 
am Platz des Lagerhauses 
der Firma Schilling am Brünn-
lein in Uffenheim statt.
Auf euer Kommen (bitte in 
Begleitung eines Erwachse-
nen) freut sich das AC Uffen-
heim Team!
Anmeldung auch telefonisch 
bei Stefan Kopp Tel. Nr. 
09842 2275
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Schulabschluss geschafft!
Quo vadis? Pflegeberufe mit Sicherheit ein guter 

Berufseinstieg

Mai und Juni sind aufregende und stressige Monate für Absolventen 
aller Schularten. Die Abschlussprüfungen stehen an und mit ihnen die 
schwierige Frage nach dem beruflichen Weg, den man einschlagen 
möchte. Die aktuelle Situation macht es den Schulabgängern doppelt 
schwer, sich beruflich zu orientieren und eine Entscheidung zu treffen.
Die Fragen „Ist es der richtige Beruf für mich?“, „Kann mir mein Ar-
beitgeber einen sicheren Arbeitsplatz mit späterer Festanstellung 
bieten?“ oder „Welche Weiterbildungsmöglichkeiten bietet mir der Be-
ruf?“ gilt es zu eruieren.
Mit einem sicheren Arbeitsplatz, der attraktiven Ausbildungsvergü-
tung, hervorragenden Übernahmechancen nach der Ausbildung 
sowie der hohen Ausbildungsqualität punktet die 3-jährige genera-
listische Ausbildung zur Pflegefachkraft. Absolventen mit mittlerem 
Bildungsabschluss, Abitur oder einer Ausbildung zum Pflegehelfer 
können sich um eine Ausbildungsstelle bei den Partnern des Netz-
werks Pflege in Frankens Mehrregion bewerben.
Für Schulabgänger, welche noch keinen mittleren Schulabschluss ha-
ben, sich gerade noch in der Orientierungsphase befinden oder das 
Praktikum für ein Pflegestudium absolvieren möchten, ist die 1-jährige 
Ausbildung zum Pflegefachhelfer eine gute Möglichkeit, einen ersten 
Abschluss zu erzielen, Erfahrungen zu sammeln und erstes Geld zu 
verdienen. Eine spätere Verkürzung der 3-jährigen Ausbildungdauer 
zur Pflegefachkraft auf zwei Jahre kann beantragt werden.
Soziale Teamplayer können sich bei den Netzwerkpartnern Pflege in 
Frankens Mehrregion sowie beim Zentrum für Pflegeberufe für die 
beiden Ausbildungen zum Pflegefachhelfer (1 Jahr) oder zur Pflege-
fachkraft (3 Jahre) bewerben und ab 01. September 2021 in die Pfle-
geberufe einsteigen.
Weitere Information:
Zentrum für Pflegeberufe NEA, Goethestr. 6, 91443 Scheinfeld,
Tel. 09162 38897100, 
https://www.pflegeschule-nea.de/weiterbildung-kurse
https://www.gesundheitsregion.kreis-nea.de/gesundheitsversorgung/
pflege

Auszubildende mit Pflegesimulator 
Fotoquelle: Klinik Neustadt a. d. Aisch/Jacqueline Wardeski

Anzeige

Auszubildende in einer Anleitungssituation im Skills Lab des 
Zentrums für Pflegeberufe
Fotoquelle: Klinik Neustadt a.d.Aisch/Jacqueline Wardeski

Kiliani-KlinikDr. Becker WohnparkVitalis

Wir bilden gemeinsam aus:

AUSBILDUNGSBEGINN 

01.09.2021

Neustadt-Aisch

Caritasverband Scheinfeld  
und Landkreis Neustadt a. d.  
Aisch - Bad Windsheim e.V.

Kreisverband
Neustadt/A. - Bad
Windsheim

SEI DABEI...
werde  (w/w/d)

      

Wir bilden gemeinsam aus: 

mit Vertiefung Altenp�ege

Ausbildungsbeginn 
01.09.2020 Mehr Infos: 

 

nea.de

SEI DABEI...
werde  (w/w/d)

      

Wir bilden gemeinsam aus: 

mit Vertiefung Altenp�ege

Ausbildungsbeginn 
01.09.2020 Mehr Infos: 

 

nea.de
Sozialzentrum
Markt Erlbach

Mehr Infos: 

pflegeschule-

nea.de

PFLEGEFACHFR AU/ 
PFLEGEFACHMANN (M/ W/D)

mit Ver tiefung Krankenpf lege oder
mit Ver tiefung Altenpf lege

PFLEGEHELFER (M/ W/D)
(1-JÄHRIGE AUSBILDUNG)

SENIORENRESIDENZ 
BAD WINDSHEIM



18 | Amtsblatt der Stadt Uffenheim | Ausgabe 9/21

Was sonst noch interessiert 

Informationsabend zur Hauswirtschaftsschule Uffenheim am 14. Juli 2021

Uffenheim – Die Landwirt-
schaftsschule Uffenheim, Abtei-
lung Hauswirtschaft, startet wie-
der im Herbst 2021 mit einem 
neuen Semester der Fach-
schule in Teilzeit. Wir laden 
alle Interessentinnen und auch 
gerne alle Interessenten zu 
einem Informationsabend am 
Mittwoch, den 14� Juli 2021 
um 19:00 Uhr herzlichst ein.
Beim Informationsabend am 
14. Juli 2021 können Sie sich 
selbst ein Bild von der Schule 
machen. An diesem Tag wer-
den die Lerninhalte der Haus-
wirtschaftsschule und die 
Rahmenbedingungen zum 
Schulablauf sowie die Schul-
räume vorgestellt. Zudem ler-
nen Sie einen Teil der Praxis- 
und Theorielehrkräfte kennen. 
Zusätzlich zeigen wir Ihnen 
Videos zum Praxisunterricht, 
damit Sie erste Eindrücke des 
Unterrichts bekommen. Gerne 
beantworten Studierende und 
Lehrkräfte dann noch offene 
Fragen. Der Informationsabend 

ist als Präsenzveranstaltung 
geplant. Falls es die Corona-
Situation nicht zu lässt, findet 
der Informationsabend online 
statt. Daher ist es wichtig, dass 
sich alle Interessierte vorab 
bei Angelika Horn (09842 208 
1219, Angelika.Horn@aelf-uf.
bayern.de) anmelden.

Schulstart im September 2021
Im September 2021 beginnt 
wieder ein neuer einsemest-
riger Studiengang Haus-
wirtschaft an der Landwirt-
schaftsschule in Uffenheim. 
Er dauert bis Mai 2023 und 
lehrt, einen Haushalt fach-
kundig zu führen – sowohl für 
die eigene Familie als auch 
für eine Erwerbstätigkeit im 
Bereich Ernährung und Haus-
wirtschaft. Der Besuch der 
Hauswirtschaftsschule ist 
sowohl für Frauen als auch 
Männer möglich. Es können 
bis zu 24 Studierende auf-
genommen werden. Im Mit-
telpunkt der Fachschule ste-
hen praktische Fertigkeiten 
und breites Fachwissen zur 
gesunden Ernährung sowie 

zum Familien- und Haushalts-
management. Der Studien-
gang stärkt die Persönlichkeit 
und fördert unternehmeri-
sches Denken und Handeln. 
Er richtet sich an Frauen und 
Männer mit abgeschlossener 
Berufsausbildung außerhalb 
der Hauswirtschaft. Um Bil-
dung, Beruf und Familie zu 
vereinen, findet der Unter-
richt in Teilzeitform statt. Der 
Schulbesuch ist kostenfrei. 
Weitere Informationen zur 
Hauswirtschaftsschule erhal-
ten Sie unter www.aelf-uf.
bayern.de oder Angelika 
Horn. Um Sie auch während 
der Coronakrise bei einem 
gesundheitsförderlichen 
Lebensstil in der zweiten 
Lebenshälfte zu unterstüt-
zen, bietet Ihnen das Netz-
werk „Generation 55plus“ des 
Amtes für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Uffen-
heim einige Online-Kurse zur 
Ernährung und Bewegung 
an. Die Onlineseminare fin-
den über eine Internetplatt-
form statt. Für die Teilnahme 
benötigen Sie einen Compu-
ter, Laptop, Smartphone oder 
Tablet mit Internetanschluss, 
auf dem ein aktueller Web-
browser (Firefox, Chrome, 
Safari oder Edge) installiert 
ist. Über ein Mikrofon (inte-
griert oder z. B. als Head-
set) können Sie sich wäh-
rend des Seminars mündlich 
beteiligen. Das ist aber auch 
schriftlich über eine Chat-
Funktion möglich. Falls Sie 
nicht über die genannten 
Ausstattungen verfügen, kön-
nen Sie sich auch über Ihr 
Telefon in das Seminar ein-
wählen und zuhören. Einige 
Tage im Voraus erhalten Sie 
per E-Mail eine Meeting-Ein-
ladung mit einem Link, der 
Sie am Veranstaltungstermin 
zum virtuellen Seminar führt. 
Eine Anmeldung hierzu ist 
über https://www.aelf-uf.bay-
ern.de/ernaehrung/172853/
index.php erforderlich.
Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte an Tel. 09842-208-1228.
Männer kochen einfach – 
Praktische Tipps für Män-
ner ab 55
Wenn man(n) kochen kann, 
ist das ein klarer Vorteil! 
Denn nicht selten sind Män-
ner plötzlich im Alltag auf sich 
allein gestellt. Einige Grund-
kenntnisse reichen oft schon 
aus, um einfache und ausge-

wogene Mahlzeiten zubereiten 
zu können. In dieser Veranstal-
tung, die sich vornehmlich an 
Anfänger und Ungeübte richtet, 
erhalten Männer 55+ Anregun-
gen für die Umsetzung einer 
genussvollen und ausgewoge-
nen Ernährung. Diesen Kurs 
gibt es einmal für die Koch-
Anfänger, die bisher wenig bis 
keine Erfahrung in der Küche 
sammeln konnten und für Fort-
geschrittene, denen die Zube-
reitung einfacher Gerichte 
bereits etwas vertraut ist.
Referentin: Anja Eckert
Samstag, 15�05�2021 13:00 – 
15:00 Uhr (Einsteiger)
Samstag, 15.05.2021 09:00 – 
12:00 Uhr (Fortgeschrittene)
Vortrag: Mit allen Sinnen 
genießen – Kräuter und 
Gewürze
Aufgrund der großen Nach-
frage wiederholen wir diesen 
Vortrag: Im Laufe des Lebens 
werden die Sinneswahrneh-
mungen wie Schmecken, 
Riechen schwächer. Dies hat 
Auswirkungen auf die Ernäh-
rung: Vieles schmeckt nicht 
mehr so intensiv wie früher. 
Kräuter und Gewürze bringen 
„Pepp“ ins Essen! Lassen 
Sie sich entführen auf eine 
Reise der Sinne. Erfahren Sie 
mehr über die Wirkung von 
Kräutern und Gewürzen und 
deren praktische Verwen-
dung in der Küche.
Referentin: Margit Reichel-
Binöder
Mittwoch, 19�05�2021 
18:30 – 20:00 Uhr
Kochen für den kleinen 
Haushalt
Sind die Kinder aus dem Haus, 
müssen nicht selten gewohnte 
Koch- und Essroutinen umge-
stellt werden. Mit gezielter 
Planung, Organisation und 
ein wenig Kreativität lässt sich 
jedoch ganz leicht auch im 
kleinen Haushalt Abwechs-
lung ins tägliche Essen brin-
gen. Wie das geht und worauf 
es bei der Ernährung ab der 
Lebensmitte ankommt, erfah-
ren Sie in dieser Veranstaltung! 
Willkommen sind v.a. Koch-
Anfänger oder Ungeübte. Pas-
send zur Jahreszeit und zum 
Vortrag am 19.05. wird Frau 
Ixmeier diesmal tolle Ideen für 
leckere Gerichte mit frischen 
Kräutern zeigen.
Referentin: Renate Ixmeier
Mittwoch, 26�05�2021 09:30 - 
12:30 Uhr
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Was wir uns wünschen:  

 Sie verstehen sich als Manager Ihrer Kunden für deren 
 Finanzangelegenheiten. 

 Sie führen Beratungsgespräche nach genossenschaftlichen  
 Werten: Ehrlichkeit, Kompetenz und Glaubwürdigkeit. 

 Sie erarbeiten individuelle Lösungen für die  
 verschiedenen Belange Ihrer Kunden. 

 Sie wirken mit an der Entwicklung neuer  
 Maßnahmen zur Erhöhung der Mitglieder- und  
 Kundenzufriedenheit.

Bahnhofstraße 2, 91413 Neustadt a. d. Aisch

Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als  

Kundenberater (m/w/d) 
 (in Vollzeit | unbefristet)

Was Sie mitbringen:  

 Abgeschlossene Berufsausbildung als Bankkauffrau/-mann. 

 Idealerweise Erfahrung in der Beratung von Privatkunden 
 mit entsprechender Fortbildung (z.B. Bankfachwirt).

 Gerne geben wir auch engagiertem Nachwuchs eine Chance. 

 Örtliche und zeitliche Flexibilität in der Beratung  
 (z.B. Videoberatung bis 20:00 Uhr).

 Interesse an digitalen Methoden des Banking  
 (Online oder Mobile-Banking).

KEIN
EINZELKÄMPFER? WERDEN SIE

TEIL EINES 
STARKEN TEAMS.

Was wir Ihnen bieten:  

 Verantwortungsvolles und selbstständiges Arbeitsumfeld. 

 Attraktive und wertschätzende Vergütung. 

 Aufstiegsmöglichkeiten und Weiterbildungen  
 nach Ihrem Interesse. 

 Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit umfangreichen  
 Sozialleistungen (inkl. 30 Urlaubstagen pro Jahr).

Womit Sie uns überzeugen:  

 Freude am Umgang mit Kunden  
 sowie an Verkauf und Beratung. 

 Engagement und Aufgeschlossenheit. 

 Sicherheit und Ruhe im Kundenumgang,  
 auch bei herausfordernden Gesprächssituationen. 

 Bereitschaft zum lebenslangen Lernen. 

Ihr Arbeitgeber 

 Erfolgreicher, zukunftsorientierter, wachstumsstarker und solider Allfinanzanbieter.

 1,5 Mrd. € Bilanzsumme | 20 Geschäftsstellen | mehr als 200 Kolleginnen und Kollegen.

 Große, fest in der Heimat verankerte Genossenschaftsbank in den Regionen Fürth, Neustadt und Uffenheim.

Bewerbungen unter www.vrmeinebank.de/freiestellen mit Gehaltsvorstellung und Eintrittsdatum.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann reichen Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung über unsere Homepage ein. 
Für Fragen oder einen ersten Kontakt steht Ihnen Ressortvorstand Klaus Gimperlein gerne zur Verfügung. 
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Endlich wieder:  
Frankenberger Himmelfahrt  
auf dem Schloss

Nach einigen Jahren öffnet Schloß Frankenberg erst-
mals wieder seine Tore zur traditionellen „Frankenber-
ger Himmelfahrt“. Bedingt durch die aktuelle Situati-
on erwartet Sie in diesem Jahr ein To-Go-Betrieb im 
Schlossbogen - selbstverständlich nach den geltenden 
Hygieneregeln. Als eine der Hauptattraktionen auf dem 
Steigerwald-Panoramaweg, war Schloß Frankenberg 
an Christi Himmelfahrt ein beliebter Treffpunkt für Jung 
und Alt. Nun ist es an der Zeit, die Schlossanlage aus 
dem Dornröschenschlaf zu wecken und diese Tradition 
wieder zu beleben. Wir möchten mit Ihnen auf die Zukunft 
anstoßen und erwarten Sie in diesem Jahr mit Bratwurst 
und schlosseigenen Weinen „To-Go“. Die Schlossanlage 
wird als Teil der LÖW HOSPITALITY & CUISINE Gruppe, 
über das von dem Unternehmer Prof. Dr. Dr. Peter Löw in-
itiierte THE EUROPEAN HERITAGE PROJECT, seit 2014 
umfassend saniert. Die Sanierung des Hauptschlosses 
und der Umbau des Amtshauses befinden sich in den 
letzten Zügen, in naher Zukunft soll hier ein Gastrono-
mie- sowie ein Hotelbetrieb eröffnet werden. Das Team 
von Schloß Frankenberg freut sich auf zahlreiche Wan-
der- und Weinfreunde, die das historische Ambiente an 
Christi Himmelfahrt genießen möchten. 

Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Website (https://
schloss-frankenberg.de/) oder besuchen Sie uns auf Fa-
cebook und Instagram (@Schloß Frankenberg).

- Anzeige -

1 3 .  M A I  2 0 2 1  
1 1 : 0 0  -  1 7 : 0 0  U H R

S C H L O S S  F R A N K E N B E R G  F I N E  D I N I N G  G M B H  &  C O .  K G
S C H L O S S  F R A N K E N B E R G  1

9 7 2 1 5  W E I G E N H E I M
+ 4 9  9 3 3 9  9 7 1 4 0

W W W . S C H L O S S - F R A N K E N B E R G . D E

FRANKENBERGER HIMMELFAHRT 

AUF DEM SCHLOSS: 

HAUSEIGENE WEINE UND

BRATWURST TO GO 

@Schloß Frankenberg

Am Baumgarten 3 + 7    91463 Dietersheim    Tel.: 09161 8875-0    info@auto-zeilinger.de    www.auto-zeilinger.de

Mehr Infos zu den einzelnen Stellen auf unserer Website: www.auto-zeilinger.de/jobs-und-karriere
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie diese per E-Mail an:
Frau Kathrin Kugler, kathrin.kugler@auto-zeilinger.de

  Gewährleistungssachbearbeiter (m/w/d)

  Serviceassistent (m/w/d)

  Automobilverkäufer (m/w/d)

  Vertriebs-Assistent / Disponent (m/w/d)

  Hausmeister / Hol- und Bringfahrer (m/w/d)

Zu den Jobs

… immer einen Schri tt  voraus!

Wir wachsen…

und 
suchen

ab sofort

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online


